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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Hebevorrichtung 
für Platten, insbesondere Steinplatten für Grabein-
fassungen, nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Beim Transport schwerer Steinplatten, die 
z.B. für Grabeinfassungen oder dgl. verwendet wer-
den, ergibt sich die Problematik, dass diese von 
Hand nur schwer gegriffen und beim Untergreifen der 
Platten mit der Hand auch nicht ohne weiteres wieder 
abgesetzt werden können. Es gibt daher bereits spe-
zielle Hebevorrichtungen, mit denen die Platten seit-
lich gegriffen und auch ohne Gefährdung der Finger 
wieder auf den Boden abgesetzt werden können.

[0003] Eine derartige Hebevorrichtung ist z.B. aus 
der DE 200 17 465 U1 bekannt. Dort sind an den von-
einander beabstandeten unteren Enden zweier unter 
einem spitzen Winkel verlaufender und starr mitein-
ander verbundener Tragarme eines Tragrahmens 
zwei gegeneinander verschwenkbare Klemmele-
mente zur Anlage an den Seitenfläche einer Platte 
oder eines Steins angeordnet. Die beiden Klemmele-
mente werden durch entsprechende Federn an die 
Seitenflächen der zu hebenden Platte angedrückt. 
Die Klemmelemente sind derart ausgebildet und an 
den Tragarmen angelenkt, dass sich beim Anheben 
der Platte eine lastabhängige Selbstklemmung er-
gibt. Über einen Seilzug und einen geeigneten Betä-
tigungshebel können die beiden Klemmelemente in 
eine Lösestellung bewegt werden, so dass die Hebe-
vorrichtung nach dem Absetzten der Platte auch 
schnell wieder gelöst werden kann. Aufgrund der 
starren Ausführung des Tragrahmens ist die bekann-
te Hebevorrichtung jedoch auf einen bestimmten An-
wendungsbereich beschränkt. Besonders bei dicke-
ren Platten ergibt sich die Problematik, dass diese 
entweder überhaupt nicht mehr gegriffen werden 
können oder beim Anheben an den seitlichen Tragar-
men anstoßen, was zu unerwünschten Beschädigun-
gen der Platten führen kann.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Hebevor-
richtung der eingangs genannten Art zu schaffen, die 
einen erweiterten Einsatzbereich aufweist.

[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Hebevorrich-
tung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0006] Bei der erfindungsgemäßen Hebevorrich-
tung kann der Abstand zwischen den unteren Enden 
der beiden Tragarme je nach Bedarf schnell und ein-
fach verstellt und somit die Greifweite der Hebevor-
richtung optimal an die jeweilige Breite der zu heben-
den Platte angepaßt werden. Durch die Verstellmög-
lichkeit können nicht nur dünnere, sondern auch di-
cke Platten sicher und ohne Beschädigung transpor-
tiert werden. Beim Einsatz als Hebevorrichtung für 
Grabeinfassungen können so z.B. alle gängigen 

Breiten im Bereich von 6 bis 20 cm transportiert wer-
den. Weiter ist auch ein gesundheitlicher Aspekt von 
Bedeutung, da durch die Hebevorrichtung rücken-
schonend gearbeitet werden kann.

[0007] Zweckmäßige Ausführungsformen und vor-
teilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den 
Unteransprüchen angegeben.

[0008] In einer konstruktiv einfachen und kosten-
günstigen Ausführung wird die Stellverbindung zwi-
schen den Tragarmen z.B. durch eine an dem einen 
Tragarm verschwenkbar angeordnete Verbindungs-
stange und eine an dem anderen Tragarm ver-
schwenkbar angeordnete Aufnahme realisiert, in der 
das freie Ende der Verbindungsstange verschiebbar 
geführt und über ein Arretierelement in Form eines 
Rastbolzens oder dgl. in einer gewünschten Stellung 
fixierbar ist. Dadurch kann der Abstand zwischen den 
unteren Enden der Tragarme einfach verändert wer-
den.

[0009] Die beiden Tragarme sind in einer besonders 
zweckmäßigen Ausführung der Erfindung konvex ge-
formt, wodurch der Zwischenraum zwischen den 
Tragarmen erheblich vergrößert wird. Dadurch kön-
nen auch dickere Platten ohne Kollisionsgefahr mit 
den Tragarmen transportiert werden.

[0010] In einer weiteren vorteilhaften Ausführung ist 
das Arretierelement ein federbeaufschlagter Rast-
stift, der in der Aufnahme quer zur Verbindungsstan-
ge verschiebbar geführt ist und in seitliche Vertiefun-
gen oder Öffnungen der Verbindungsstange eingreift. 
Dadurch ist eine einfache Verstellung möglich.

[0011] Die Betätigungseinrichtung zur Bewegung 
der Klemmelemente in eine Lösestellung besteht 
zweckmäßigerweise aus einem Seilzug und einem 
dazugehörigen Betätigungshebel, der auch beim An-
heben der Hebevorrichtung von Hand betätigt wer-
den kann.

[0012] Weitere Besonderheiten und Vorzüge der Er-
findung ergeben sich aus der folgenden Beschrei-
bung eines Ausführungsbeispiels anhand der Zeich-
nungen: Es zeigen:

[0013] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
erfindungsgemäßen Hebevorrichtung in einer Vor-
deransicht und Seitenansicht und

[0014] Fig. 2 eine schematische Vorderansicht der 
in Fig. 1 gezeigten Hebevorrichtung in einem geöff-
neten Zustand.

[0015] Die in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellte He-
bevorrichtung für Platten, insbesondere Steinplatten 
für Grabumrandungen, enthält einen oberen Tragkör-
per 1, an dem die oberen Enden zweier Tragarme 2, 
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3 über einen Gelenkbolzen 4 seitlich verschwenkbar 
angelenkt sind. An den unteren freien Enden der bei-
den Tragarme 2, 3 ist jeweils ein verschwenkbares 
Klemmelement 5 zur lösbaren Halterung einer dazwi-
schen angeordneten Platte oder dgl. angeordnet. Die 
beiden Tragarme 2, 3 sind bei dem gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel konvex gebogen, so dass sich zwi-
schen ihren oberen Enden und ihren unteren Enden 
ein möglichst großer Zwischenraum ergibt. Dadurch 
kann eine Kollision zwischen den anzuhebenden 
Platten und den Tragarmen mit einer dadurch mögli-
chen Beschädigung der Platten besonders gut ver-
mieden werden. Zwischen ihren oberen und unteren 
Enden sind die beiden Tragarme 2 und 3 über eine 
Stellverbindung derart miteinander verbunden, dass 
der Abstand zwischen den unteren Enden der Trag-
arme 2 und 3 eingestellt werden kann.

[0016] Die Stellverbindung umfasst eine über einen 
ersten Querbolzen 6 an dem Tragarm 3 verschwenk-
bar angelenkte Verbindungsstange 7 und eine über 
einen zweiten Querbolzen 8 an dem Tragarm 2 ver-
schwenkbar angelenkte Aufnahme 9, in der das nicht 
an dem Tragarm 3 angelenkte freie Ende der Verbin-
dungsstange 7 verschiebbar geführt und über einen 
Raststift oder ein anderes geeignetes Arretierele-
ment 10 in einer gewünschten Stellung fixierbar ge-
führt Das stiftförmige Arretierelement 10 ist innerhalb 
des Führungsteils 9 quer zur Verbindungsstange 7
beweglich geführt und wird durch eine Feder oder 
dgl. nach innen beaufschlagt. Mit seinem inneren 
Ende greift das als Raststift ausgeführte Arretierele-
ment 10 in eine von mehreren beabstandeten seitli-
chen Vertiefungen oder Öffnungen 11 an der Verbin-
dungsstange 7 ein. Durch Anziehen des Arretierele-
ments 10 kann dieses außer Eingriff mit einer be-
stimmten Vertiefung 11 gebracht und so der Abstand 
zwischen den unteren Enden der Tragarme 2 und 3
verändert werden. Das Arretierelement 10 kann dann 
an einer gewünschten Stelle wieder eingerückt und 
somit die Hebevorrichtung zwischen einer in Fig. 1
dargestellten engen Stellung und einer in Fig. 2 ge-
zeigten weiten Stellung verstellt werden.

[0017] Wie aus der rechten Darstellung der Fig. 1
hervorgeht, besteht der dort in einer Seitenansicht 
gezeigte Tragarm 2 aus zwei voneinander beabstan-
deten Platten 12 und 13, zwischen denen das Klem-
melement 5 um eine Drehachse 14 verschwenkbar 
gelagert ist. Auch der andere Tragarm 3 ist entspre-
chend aufgebaut. Zwischen den Platten 12 und 13
der beiden Tragarme 2 und 3 sind auch der Tragkör-
per 1 und die Aufnahme 9 für die Verbindungsstange 
5 angeordnet. Die beiden Klemmelemente 5 werden 
durch jeweils eine in der Seitenansicht von Fig. 1 er-
kennbare Feder 15 nach innen vorgespannt und sind 
zur Mittelachse der Hebevorrichtung achssymmet-
risch angeordnet. Sie sind derart an den Tragarmen 
2 und 3 angelenkt und ausgebildet, dass sich ein zwi-
schen ihren Umfangsflächen gebildeter Klemmspalt 

durch Verschwenken der Klemmelemente 5 nach au-
ßen vergrößert und sich durch Verschwenken nach 
innen kontinuierlich verringert. Durch die als Drehfe-
dern ausgeführten Federn 15 werden die beiden 
Klemmelemente 5 nach innen gedreht und an eine zu 
transportierende Platte angedrückt. Beim Anheben 
der Hebevorrichtung werden die Klemmelemente 5
mit einer Klemmkraft an die Platte angedrückt, wel-
che durch das Gewicht der anzuhebenden Platte be-
stimmt wird. Dadurch wird eine selbsttätige zentri-
sche Klemmung durch das Eigengewicht des anzu-
hebenden Gegenstandes erreicht.

[0018] Die Klemmelemente 5 weisen auf den einan-
der zugewandten Klemmflächen eine Auflage aus ei-
nem Material mit einem hohen Reibungskoeffizien-
ten, wie z. B. Gummi oder dgl., auf. Dadurch kann ein 
Durchrutschen der zu transportierenden Platten ver-
hindert werden. Die Klemmelemente 5 können aber 
auch komplett aus einem Material mit einem hohen 
Reibungskoeffizienten gefertigt sein.

[0019] Zum Anheben ist an dem Tragkörper 1 eine 
Tragstange 16 mit zwei seitlichen Traggriffen 17 be-
festigt. Am oberen Ende der Tragstange 16 befindet 
sich eine Öse 18, über welche die Hebevorrichtung 
an einem Kran oder einer anderen geeigneten Hub-
einrichtung angehängt werden kann.

[0020] An den beiden Klemmelementen 5 sind die 
unteren Enden zweier Seilstücke 19 und 20 eines 
Seilzugs befestigt, die über ein Verbindungsstück 21
mit einem Zugseil 22 verbunden sind.

[0021] Das Zugseil 22 führt durch die Tragstange 16
zu einem Betätigungsgriff 23, welcher auf der Trag-
stange 16 verschiebbar geführt ist. Unterhalb des Be-
tätigungsgriffs 23 ist auf der Tragstange 16 eine 
Druckfeder 24 angeordnet, die zwischen der Unter-
seite des Betätigungsgriffs 23 und einem durch die 
Tragstange 16 verlaufenden Querstift 25 einge-
spannt ist. Über Seilführungen 26 sind die Seilstücke 
19 und 20 an den beiden Tragarmen 2 und 3 in Art ei-
nes Bowdenzugs geführt. An der Verbindungsstange 
7 ist eine Kunststoffhülse 27 angebracht, die das Ma-
terial beim Aufsetzen der Hebevorrichtung von oben 
gegen Beschädigungen schützt.

[0022] Wie bereits vorstehend beschrieben, werden 
die beiden Klemmelemente 5 durch die Federn 15
nach innen gedreht und an die Seitenflächen einer zu 
hebenden Platte angedrückt. Durch Anziehen des 
Betätigungsgriffs 23 können die Klemmelemente 11
über den Seilzug 17 nach außen gedreht werden, so 
dass der zwischen ihnen gebildete Klemmspalt zum 
Ansetzen der Hebevorrichtung und zum Absetzen 
der Platte vergrößert werden kann. Mit Hilfe der erfin-
dungsgemäßen Hebevorrichtung kann eine Platte so 
besonders einfach und sicher angehoben und auch 
wieder abgesetzt werden.
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Schutzansprüche

1.  Hebevorrichtung für Platten, insbesondere 
Steinplatten für Grabeinfassungen, mit zwei einander 
gegenüberliegenden Tragarmen (2, 3), an deren von-
einander beabstandeten unteren Enden verdrehbare 
Klemmelemente (5) angeordnet sind, die durch eine 
Federanordnung (15) in eine Klemmstellung beauf-
schlagt und durch eine Betätigungseinrichtung (19, 
20, 21, 23) in eine Lösestellung bewegbar sind, da-
durch gekennzeichnet, daß die beiden Tragarme 
(2, 3) an ihren oberen Enden über mindestens einen 
Gelenkbolzen (4) gegeneinander verschwenkbar an 
einem Tragkörper (1) angeordnet und zwischen ihren 
oberen und unteren Enden über eine Stellverbindung 
(7, 9) miteinander verbunden sind.

2.  Hebevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Stellverbindung (7, 9) eine 
an dem einen Tragarm (3) verschwenkbar angeord-
nete Verbindungsstange (7) und eine an dem ande-
ren Tragarm (2) verschwenkbar angeordnete Auf-
nahme (9) umfasst, in der das freie Ende der Verbin-
dungsstange (7) verschiebbar geführt und über ein 
Arretierelement (10) fixierbar angeordnet ist.

3.  Hebevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die beiden Tragarme (2, 
3) konvex gebogen sind.

4.  Hebevorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Arretierelement (10) 
ein federbeaufschlagter Raststift ist, der in der Auf-
nahme (10) quer zur Verbindungsstange (7) ver-
schiebbar geführt ist und in seitliche Vertiefungen 
oder Öffnungen (11) der Verbindungsstange (7) ein-
greift.

5.  Hebevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Trag-
körper (1) eine Tragstange (16) mit seitlichen Trage-
griffen (17) angeordnet ist.

6.  Hebevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Betäti-
gungseinrichtung (19, 20, 21, 23) zur Bewegung der 
Klemmelemente (5) in eine Lösestellung aus einem 
Seilzug (19, 20, 21) und einem dazugehörigen Betä-
tigungsgriff (23) besteht.

7.  Hebevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Tragarme 
(2, 3) aus zwei voneinander beabstandeten Platten 
(12, 13) bestehen.

8.  Hebevorrichtung nach einem der Ansprüche 2 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Verbin-
dungsstange (7) eine Kunststoffhülse (27) zum 
Schutz der anzuhebenden Platten angeordnet ist.

9.  Hebevorrichtung nach einem der Ansprüche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Klemmele-
mente (5) aus einem Material mit einem hohen Rei-
bungskoeffizienten bestehen oder eine Auflage aus 
einem Material mit einem hohen Reibungskoeffizien-
ten aufweisen.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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